
zes zum Schutz und zur Förderung des sorbischen Volkes zur 
Diskussion und Beschlußfassung vorgelegt. Dieser Antrag ent
spricht der Forderung vieler Wähler sorbischer Nationalität so
wie der Bitte des Hauptvorstandes der Domowina - schriftlich 
ausgesprochen an den Präsidenten dieses Hohen Hauses, an den 
Ministerpräsidenten und weitere Ministerien.

Gestatten Sie mir, einige Aspekte zu seiner Begründung zu 
nennen.

Erstens: Die bekannte Geschichte meiner Vorfahren geht 
1400 Jahre bis in die Zeit der Großen Völkerwanderung zurück, 
die schwersten Jahre davon - und meine fünf sorbischen Abge
ordnetenkollegen werden mir das bestätigen - waren die Jahre 
der Herrschaft des Hitlerfaschismus, wo schließlich alles Sorbi
sche bei Strafe verboten war. Wir wurden nicht nur als minder
wertig, kultur- und geschichtslos bezeichnet, sondern so auch 
behandelt. Viele Wunden wurden in unsere nationale Substanz 
gerissen. Für uns Sorben oder Wenden, wie wir damals mit ei
nem chauvinistischen Beigeschmack bezeichnet wurden, bleibt 
der 8. Mai 1945, die Befreiung auch des deutschen und sorbi
schen Volkes vom Hitlerfaschismus durch die Rote Armee und 
die Armeen der Antihitlerkoalition, der Tag der Befreiung und 
der Rettung vor dem sicheren Tode.

Am 23. März 1948 beschloß der damalige Sächsische Landtag 
einstimmig das Gesetz zur Wahrung der Rechte der sorbischen 
Bevölkerung, welches später 1950 nach anfänglich vielen Dis
kussionen in den Landesorganen dann auch für das Land Bran- 
__aburg übernommen wurde.

Dieses Gesetz hat einen beachtlichen historischen Wert. Wir 
Sorben wurden in unserer wechselvollen Geschichte zum ersten 
Male juristisch gleichberechtigte Bürger unseres Landes. Durch 
dieses Gesetz und die dazu erlassenen Durchführungsbestim
mungen, zum Beispiel auf dem Gebiet der politischen Mitbe
stimmung, der Pflege und staatlichen Förderung der sorbischen 
Kultur und Sprache, wurden in den vergangenen Jahrzehnten 
eine ganze Reihe sichtbarer Ergebnisse erzielt, die auch von vie
len ausländischen Gästen - taufrisch auch von einer repräsen
tativen Delegation der Dänen und Friesen aus Schleswig-Hol
stein - anerkannt wurden.

Und trotzdem gab und gibt es bei der Durchsetzung des Geset
zes und einzelner Bestimmungen immer wieder auch ernsthafte 
Probleme, die vor allem mit der Unkenntnis, besonders aber der 
Unterschätzung und Nichtbeachtung dieser Fragen, Zusammen
hängen.

Seit Oktober des vergangenen Jahres haben Versuche des 
Wegspezialisierens der Verantwortung der staatlichen Organe 
auf diesem Gebiet sowie Erscheinungen der offenen Diskrimi
nierung der sorbischen Bürger sichtbar zugenommen.

—Ach möchte in diesem Zusammenhang auf Parallelen verwei
sen, die sich bei der Behandlung des Themas über das Zu
sammenleben von Deutschen und Ausländern unlängst in der 
Aktuellen Stunde in diesem Hohen Hause zeigten.

Mit diesem Gesetz soll dem dringenden Bedürfnis der weiteren 
umfassenden Sicherung der nationalen Existenz des sorbischen 
Volkes Rechnung getragen werden, und es soll zugleich der weite
ren Festigung der Beziehungen der gegenseitigen Achtung, An
erkennung und Hilfe zwischen Deutschen und Sorben dienen.

Zweitens: Der vorgesehene Gesetzentwurf sieht als herausra
gende Schwerpunkte vor, - die volle Gleichberechtigung der sor
bischen Bürger gesetzlich neu und fest zu untermauern, eine 
breite demokratische Teilnahme und Mitarbeit der sorbischen 
Bürger aus heutiger Sicht neu zu fixieren, - den Schutz, die Pfle
ge und die staatliche Förderung der sorbischen Sprache, Kultur 
und der weiteren humanistischen und demokratischen Traditio
nen unseres Volkes für die Gegenwart und Zukunft festzuschrei
ben sowie - das Recht auf Schutz des angestammten Siedlungs
gebietes der Sorben, welches durch das bisherige Energiepro
gramm ernsthaft gefährdet war und ist, zu sichern. Weitere Ein
zelheiten sind aus dem Gesetzentwurf ersichtlich.

Ich möchte zugleich die Erwartung aussprechen, daß die 
Grundforderungen des vorliegenden Gesetzentwurfes im

2. Staatsvertrag sowie in den Länderverfassungen Sachsens und 
Brandenburgs entsprechend aufgenommen werden.

Drittens: Ein kurzes Wort zur Domowina, zur unabhängigen 
nationalen Organisation der Sorben. Auf ihrem außerordentli
chen Bundeskongreß am 17. März dieses Jahres erfolgte durch 
die fast einstimmige Annahme völlig neuer Satzungen sowie der 
geheimen und demokratischen Wahl neuer Leitungsorgane eine 
Erneuerung der Organisation. Sie ist die Interessenvertreterin 
des sorbischen Volkes und hat das Mandat, in seinem Namen zu 
sprechen. Dies sollte im Gesetz eine entsprechende Festschrei
bung finden.

Im Mai dieses Jahres wurde die Domowina als Mitglied der Fö
deralistischen Union Europäischer Volksgruppen aufgenom- 
men. Vor wenigen Tagen hat unser Vorsitzender am 2. Treffen 
der KSZE - sie wurde auch als Menschenrechtskonferenz be
zeichnet - in Kopenhagen teilgenommen, wo er auf Bitten unse
res Außenministers über Erfahrungen und Ergebnisse bei der 
Wahrung der nationalen Rechte und kulturellen Existenz der 
Sorben sowie über diesbezügliche Probleme und Forderungen 
berichtet hat.

Und schließlich viertens: Das zur Behandlung stehende The
ma, verehrte Abgeordnete, steht im engsten Zusammenhang 
mit der Verwirklichung des Völkerrechts, wies es in der UNO- 
Konvention über bürgerliche und politische Rechte vom Dezem
ber 1966 oder in der Schlußakte der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa 1975 in Helsinki, in den abschlie
ßenden Dokumenten der Madrider Nachfolgekonferenz 1980, 
des KSZE-Folgetreffens 1989 in Wien und neuerdings auch in 
Kopenhagen festgeschrieben ist. Ich zitiere aus dem Artikel 18 
des Wiener Dokuments:

„Die Teilnehmerstaaten werden alle notwendigen gesetzli
chen, administrativen, gerichtlichen und sonstigen Maß
nahmen ergreifen und die einschlägigen internationalen 
Dokumente, durch die sie gegebenenfalls gebunden sind, 
anwenden, um den Schutz der Menschenrechte und Grund
freiheiten von Angehörigen nationaler Minderheiten auf ih
rem Territorium zu gewährleisten.“

Verehrte Kollegen Abgeordente! Es würde dem Hohen Hause 
gut zu Gesichte stehen, dem vorliegenden Dokument zuzustim
men, zumal z. B. auch im Wahlprogramm der CDU und der DBD 
wörtlich konkrete Festlegungen zur Annahme eines solchen Ge
setzes enthalten sind. Ähnliche Aussagen gibt es in den Pro
grammen der SPD, der Grünen Partei sowie der Vereinigten Lin
ken.

Die sorbischen Wähler, an die ich abschließend durch den 
Äther ein kurzes Wort in meiner Muttersprache richten möchte, 
erwarten die Einlösung der Wahlversprechen.

Lubi Serbja! Strowju Was wot zeridzenja Ludoweje komory, 
kotraz wobjedna dzensa w 1. citanju nowy Serbski zakon. Mam 
nadziju, zo budze so jemu prihlosowac! Ja so Warn dzakuju!

Ich bitte um die Überweisung der Vorlage in die entsprechen
den Ausschüsse.

(Beifall bei PDS und Bündnis 90/Grüne)

Stellvertreter der Präsidentin Helm:

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Anfrage?

Schmuhl (CDU/DA):

Herr Abgeordneter! In § 9 heißt es - dann die Frage, sonst wird 
die Frage nicht verständlich -:

„Der Volkskammer gehören zwei Abgeordnete als Vertreter 
des sorbischen Volkes an, unabhängig davon, ob Sorben...“

Dann heißt es im letzten Satz:

987


